
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 11/2017                                                            Gettorf 07.06.2017 
 
 

 S i t z u n g s t e r m i n e  

 Gremium Sitzungsort 

Mittwoch, 07.06.2017 
- 18.30 Uhr - 

Bau-, Wege- u. Umweltausschuss  
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Mittwoch. 07.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der  
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbeka 

Donnerstag, 08.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

Montag, 12.06.2017 
- 18.00 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Bauwesen 
und Umwelt  
der Gemeinde Gettorf 

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
III. OG, Sitzungssaal, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Montag, 12.06.2017 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

Montag, 12.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf  

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
III. OG, Sitzungssaal, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Montag, 12.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für soziale und kulturelle Angele-
genheiten der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der  
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

Dienstag, 13.06.2017 
- 19.00 Uhr - 

Bauauschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Dienstag, 13.06.2017 
- 20.00 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der  
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

Mittwoch, 14.06.2017 
- 17.00 Uhr - 

Amtsausschuss 
des Amtes Dänischer Wohld 

Amtsgebäude Dänischer Wohld 
III. OG, Sitzungssaal, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

Donnerstag, 15.06.2017 
- 19.00 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Donnerstag, 15.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der  
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 

Donnerstag, 15.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

Montag, 19.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und 
Soziales der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

Dienstag, 20.06.2017 
- 19.00 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Osdorf 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Donnerstag, 22.06.2017 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
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Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld 
erscheint am 

Mittwoch, dem 21. Juni 2017 
 

 

 

 
 

 

 

Amt Dänischer Wohld 24214 Gettorf, den 01.06.2017 
- Der Amtsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Dänischer Wohld 
 

Mittwoch, 14.06.2017, 17:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.03.2017  

   

 3. Bericht des Amtsdirektors  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Einwohnerfragestunde  

   

 6. Präsentation des Zukunftsplanes durch das begleitende Büro DSN  

   

 
gez. - Amtsvorsteher -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 01.06.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Felm 
 

Montag, 12.06.2017, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Verabschiedung einer ausgeschiedenen Gemeindevertreterin  

   

 4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.02.2017  

   

 5. Berichte  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Wahl eines stellv. Mitgliedes für das Kuratorium Friedhof Osdorf  

   

 7. Haushaltsmittelbereitstellung für die Ausstattung nach dem  Kita-
Umbau 

 

   

 8. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeper-
son/Finanzierung der Kindertagespflege 

 

   

 9. Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Felm, hier: Synopse 

 

   

 10. Stellungnahme der Gemeinde Felm zum Entwurf der Teilaufstel-
lung des Regionalplanes für den Planungsraum II zum Sachthema 
Windenergie 

 

   

 11. Bericht über die Entgegennahme von Spenden  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
 
Bahr 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 31.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 12.06.2017, 18:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Vorstellung und Auswahl von Bewerbern bzgl. des Referent/in 

Stadtmarketing in Gettorf 

 

   

Öffentlicher Teil: 

 
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.05.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Erneute Vorstellung der Gestaltung des Zugangsbereiches vor der 
neuen Kita Ofeld mit Anpassung des Strassenbereiches 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 2. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 31.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 12.06.2017, 19:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.05.2017  

   

 4. Bericht des Bürgermeisters  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1.1. Personalangelegenheiten  

   

 
 

gez. - Bürgermeister -  
 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

FÜR DEN SCHULVERBAND GETTORF UND 

UMGEGEND 
 
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes 
Gettorf und Umgegend hat aufgrund des § 5 Abs. 
6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
122) in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. § 34 
Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-
Holstein vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 
58) in der zurzeit geltenden Fassung am 
11.05.2017 die folgende Geschäftsordnung be-
schlossen: 
 
Präambel: 
In der Absicht, die Geschäftsordnung für jedes 
Mitglied der Verbandsversammlung verständlich 
lesbar zu verfassen, wird auf die Nennung der 
zwei Anredeformen Femininum und Maskulinum 
verzichtet. Die gewählte, traditionelle Anredeform 
bezieht ausdrücklich beide Geschlechter ein. 
 

I. Abschnitt 

Konstituierung der Verbandsversammlung, 

Vorsitz 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten (Konstituierung) 

( zu § 9 GkZ) 

 

(1) Die Verbandsversammlung wird zur ersten 
Sitzung von dem bisherigen Verbandsvorsteher 
spätestens zum 90. Tag nach dem Tag der Ge-
meinde- und Kreiswahl einberufen. 
 

(2) Der bisherige Verbandsvorsteher eröffnet die 
Sitzung und stellt  
a) die Anwesenheit der gewählten Mitglieder der 

Verbandsversammlung, 
b) die Beschlussfähigkeit der Verbandsversamm-

lung und 
c) das älteste Mitglied der Verbandsversammlung 

fest.  

(3)  Nach den unter Abs. 2 getroffenen Feststel-
lungen übergibt der bisherige Verbandsvorste-
her den Vorsitz an das älteste Mitglied der Ver-
bandsversammlung zur Wahl des neuen Ver-
bandsvorstehers. 

 
§ 2  

Wahl des Verbandsvorstehers und der Stellver-
treter 

( zu § 12 GkZ) 
 

(4) Die Verbandsversammlung wählt unter der 
Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte den 
Ver- bandsvorsteher und unter dessen Leitung die 
Stellvertreter. 
 
 
 
 

II. Abschnitt 
Aufgaben 

§ 3 
Aufgaben des Verbandsvorstehers 

(§ 5 GkZ, § 36 GO) 

 

(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz in 
der Verbandsversammlung. 
 

(2) Der Verbandsvorsteher vertritt die Ver-
bandsversammlung im gerichtlichen Verfah-
ren. 
 

(3) Die Repräsentation des Schulverbandes 

erfolgt durch den Verbandsvorsteher. 

 

(4) Der Verbandsvorsteher beruft die Ver-
bandsversammlung ein. Er setzt die      
Tagesordnung fest und bestimmt Ort und 
Zeit des Zusammentritts. 

 

(5) Der Verbandsvorsteher hat die Sitzung ge-
recht und unparteiisch zu leiten, die Ord-
nung und die Würde der Verbandsver-
sammlung zu wahren sowie die Arbeit der 
Verbandsversammlung zu fördern. 

 

(6) Er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus. 
 

§ 4 
Tätigkeiten von Mitgliedern des Verbandsver-

sammlung und seiner Ausschüsse 
(§§ 5 GkZ, 32 Abs. 4 GO) 

 
Die Mitglieder der Verbandsversammlung und 
seiner Ausschüsse haben dem Verbandsvorste-
her ihren Beruf sowie andere vergütete oder eh-
renamtliche Tätigkeiten schriftlich mitzuteilen, so-
weit dies für die Ausübung ihres Mandates von 
Bedeutung sein kann. Dies gilt auch für diesbe-
zügliche Änderungen. 

 
III. Abschnitt 

Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 

 
§ 5 

Einberufung, Tagesordnung, Bekanntmachung 
(§§ 9 Abs. 7 GkZ,  § 34 GO und §§ 6, 20 Ver-

bandssatzung) 
 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Sitzungen 
der Verbandsversammlung ein, sooft es die 
Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch 
einmal im Halbjahr. Die Ladungsfrist beträgt 
eine Woche. In dringenden Fällen kann sie 
der Verbandsvorsteher auf drei Tage herab-
setzen; die Dringlichkeit ist in der Ladung zu 
erläutern. Widerspricht ein Drittel der gesetz-
lichen Zahl der Gemeindevertreter dieser 
Dringlichkeit, so ist der Dringlichkeitsfall 
nicht gegeben. 
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(2) Der Verbandsvorsteher setzt die Tagesord-
nung fest; diese ist in die Ladung aufzuneh-
men. 
Die Tagesordnung muss über die anstehen-
den Verhandlungspunkte hinreichend Auf-
schluss geben. Verhandlungspunkte, die auf 
Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 
werden sollen, sind in der Tagesordnung un-
ter einer allgemeinen Bezeichnung aufzufüh-
ren.  
Entwürfe von Satzungen und Verordnungen 
sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der 
Ladung möglichst beizufügen.  

 
Beschlussanträge und Vorlagen müssen 
den Verbandsmitgliedern spätestens 3 Tage 
vor Sitzungsbeginn vorliegen. 

 
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 

werden im „Kreisblatt des Kreises Rends-
burg-Eckernförde“ und im Amtsblatt des Am-
tes Dänischer Wohld bekannt gemacht. Die 
Veröffentlichung ist mit Ablauf des Tages, an 
dem das „Kreisblatt des Kreises Rendsburg-
Eckernförde“ erscheint, bewirkt. Tagesord-
nungspunkte, über deren Inhalt beraten oder 
beschlossen werden sollen, sind verständ-
lich zu formulieren.  
 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten 
werden, wenn sie nicht auf der Tagesord-
nung stehen. Sie dürfen auch nicht durch ei-
nen Dringlichkeitsantrag auf die Tagesord-
nung gesetzt werden.  

 
(5) Der Verbandsversammlung kann die Tages-

ordnung um dringende Angelegenheiten er-
weitern; der Beschluss bedarf der Mehrheit 
von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
der Verbandsversammlung (Dringlichkeits-
anträge). 

 
(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung 

durch Mehrheitsbeschluss von der Tages-
ordnung abgesetzt werden; auf Verlangen 
der Antragsteller muss sie dann aber in der 
folgenden Sitzung beraten werden. 
 

(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
kann durch Mehrheitsbeschluss geändert 
werden. 

 
(8) Die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind 

von der Anberaumung einer öffentlichen Sit-
zung unter Mitteilung der Tagesordnung zu 
unterrichten. 
 
 

IV. Abschnitt 
Beratung 

§ 6 
Unterrichtung der Verbandsversammlung 

(zu § 5 GkZ, § 27 Abs. 2 GO)  

Der Verbandsvorsteher hat die Verbandsver-
sammlung in seinen Sitzungen über alle wichtigen 
Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten. 
Hierzu gehören auch wichtige Anordnungen der 
Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei 
denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich 
bestimmt. 

 
§ 7 

Anfragen 
(zu § 5 GkZ, §§ 36 Abs. 2, 30 GO) 

 
(1) Die Verbandsversammlung hat das Recht, 

vom Verbandsvorsteher über alle im Rah-
men des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit zulässigen Angelegenheiten 
Auskunft zu verlangen. Anfragen sind 
schriftlich, kurz und sachlich abzufassen und 
spätestens drei Tage vor einer Sitzung der 
Verbandsversammlung an den Verbands-
vorsteher zu richten. 

 
(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sit-

zung der Verbandsversammlung beantwor-
tet. Zu einer Anfrage ist während der Sitzung 
eine Zusatzfrage zulässig. 

 
(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, 

Anfragen zu Anträgen dem Antragsteller drei 
Werktage vor der Sitzung mitgeteilt werden, 
sodass sie in der Sitzung der Verbandsver-
sammlung beantwortet werden können. 

 
(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Ta-

gesordnung beziehen, sind bei dem betref-
fenden Punkt der Tagesordnung zu behan-
deln. 

 
(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten 

Antworten sind in die Niederschrift über die 
Sitzung aufzunehmen.  

 
§ 8 

Unterrichtung der Einwohner, Einwohnerfrage-
stunde 

(zu  § 5 GkZ, § 16 a, c GO) 
 

(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verbandes, 
der das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann 
in einer öffentlichen Fragestunde mündliche 
Fragen stellen. Die Fragestunde findet zu 
Beginn jeder Sitzung der Verbandsver-
sammlung als Teil der Tagesordnung statt. 
Sie ist auf 30 Minuten begrenzt; sie kann 
durch Beschluss der Verbandsversammlung 
um 30 Minuten verlängert werden. 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzu-
bringen und dürfen sich nur auf einen Ge-
genstand von allgemeinem Interesse bezie-
hen. Für das Vorbringen einer Frage stehen 
höchstens drei Minuten zur Verfügung. Zu 
einer Frage ist eine Zusatzfrage zulässig. 
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(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von 
Seiten  der Verbandsversammlung, des 
Verbandsvorstehers beantwortet. 
 

(4) Der Verbandsvorsteher hat das Recht, ei-
nem Fragesteller das Wort zu entziehen o-
der eine bereits gestellte Frage zurückzu-
weisen, wenn die Voraussetzungen der Abs. 
2 und 3 S. 1 nicht erfüllt sind. Im Zweifel 
entscheidet über die Zulässigkeit einer Fra-
ge der Verbandsversammlung durch Be-
schluss. 
 

(5) Im Einzelfall können die Verbandsversamm-
lung und die Ausschüsse beschließen, 
Sachkundige sowie Einwohner, die von dem 
Gegenstand der Beratung betroffen sind, 
anzuhören. Die Redezeit wird auf drei Minu-
ten begrenzt. An der Beratung und Be-
schlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung 
dürfen sie nicht teilnehmen, mit Ausnahme 
der Sachkundigen (Architekten, Ingenieure 
o. Ä.), denen durch Beschluss des Ver-
bandsversammlung / der Ausschüsse für die 
Dauer der Anhörung die Teilnahme gewährt 
wird.   

 
§ 9 

Eingaben 
(zu § 5 GkZ, § 16 e GO) 

 
(1) Jeder Einwohner im Bereich des Verbandes 

kann seine Wünsche und Beschwerden in 
einer Eingabe an die Verbandsversammlung 
herantragen. Eingaben sind schriftlich, kurz 
und sachlich abzufassen und sollen spätes-
tens drei Tage vor der Sitzung beim Ver-
bandsvorsteher eingegangen sein; sonst 
sind sie bis zur nächsten Sitzung zurückzu-
stellen.  
 

(2) Der Verbandsvorsteher hat die zugelasse-
nen Eingaben entweder 
a) vor die Verbandsversammlung zu bringen  
oder aber 
b) an die Verwaltung abzugeben. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die 
Eingabe sofort entscheiden oder sie zu-
nächst einem Ausschuss überweisen. Ein 
Ausschuss muss die Eingabe nach Ab-
schluss der Beratungen mit einem Be-
schlussvorschlag der Verbandsversamm-
lung wieder vorlegen.  
 

(4) Der Einsender der Eingabe ist vom Ver-
bandsvorsteher über das Veranlasste zu un-
terrichten.   
 

§ 10 
Anträge und Vorlagen 

 

(1) Jeder Beschluss der Verbandsversammlung 
setzt einen Antrag oder eine Vorlage voraus. 
Anträge und Vorlagen der Verbandsver-
sammlung und der Ausschüsse sollen spä-
testens zehn Tage vor der nächsten Sitzung 
dem Verbandsvorsteher schriftlich vorliegen, 
wenn sie noch auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung kommen sollen.  
 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer 
Form abzufassen und zu begründen. 
 

(3) Die Verbandsversammlung kann über die 
Anträge und Vorlagen sofort entscheiden 
oder sie zunächst einem Ausschuss über-
weisen. 
 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen 
oder vorgesehene Einnahmen mindern, 
müssen, um wirksam gestellt zu sein, zu-
gleich einen Deckungsvorschlag aufweisen. 
Das gilt auch für Vorlagen.  
 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können 
Dringlichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der 
Geschäftsordnung sowie die im Folgenden 
aufgeführten Anträge gestellt und zur Ab-
stimmung gebracht werden: 
 
a) Änderung der Reihenfolge der Tages-

ordnung (§ 5 Abs. 7), 
b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 5 

Abs. 6), 
c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 10 

Abs. 3), 
d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 12), 
e) Schluss der Beratung (§ 16 Abs. 3), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 3), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 2), 
j) Wahl durch Stimmzettel, 
k) Anhörung eines Sachverständigen (§ 7 

Abs. 5 ), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit. 
 

(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrach-
ten Antrag kann in derselben Sitzung nicht 
noch einmal entschieden werden.  

 
§ 11 

Sitzungsablauf 
(zu § 5 GkZ, § 34 Abs. 2 GO) 

 
(1) Die Sitzung der Verbandsversammlung ist in 

der Regel in folgender Reihenfolge durchzu-
führen: 
 
a) Eröffnung der Sitzung durch den Ver-

bandsvorsteher und Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit  der  Ladung,  der 
Anwesenheit und der Beschlussfähig-
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keit, 
b) Änderung der Tagesordnung, evtl. 

Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  
c) Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über 

die letzte Sitzung, 
e) Bericht des Verbandsvorstehers über 

wichtige Angelegenheiten und die Ar-
beit der Ausschüsse, 

f) Eingaben und Anfragen, 
g) persönliche Erklärungen der Mitglieder 

der Verbandsversammlung, deren In-
halt dem Verbandsvorsteher vorher 
schriftlich mitzuteilen ist, 

h) Abwicklung der Tagesordnung, 
i) Schließung der Sitzung durch den 

Verbandsvorsteher. 
 

(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegen-
stände der Tagesordnung beziehen, sind bei 
dem betreffenden Punkt der Tagesordnung 
zu behandeln. 
 

(3) Der Verbandsvorsteher entscheidet bei 
Zweifeln über die Auslegung der Geschäfts-
ordnung, die während einer Sitzung auftre-
ten. Das Beschlussrecht der Verbandsver-
sammlung bleibt unberührt.  

 
§ 12 

Unterbrechung und Vertagung 
 
(1) Der Verbandsvorsteher kann die Sitzung 

kurzfristig unterbrechen. Wird der Antrag auf 
Unterbrechung von mindestens einem Drittel 
der anwesenden Mitglieder der Verbands-
versammlung gestellt, muss der Verbands-
vorsteher die Sitzung kurzfristig unterbre-
chen. 
 

(2) Über die Anträge  auf Unterbrechung und 
Vertagung  kann erst abgestimmt werden, 
wenn jedem Mitglied der Verbandsversamm-
lung Gelegenheit gegeben worden ist, sich 
zur Sache zu äußern. Bevor über einen Ver-
tagungs- oder Schlussantrag abgestimmt 
wird, sind die noch vorliegenden Wortmel-
dungen bekannt zu geben. Jedes Mitglied 
kann zu den Anträgen Stellung nehmen. Die 
Redezeit beträgt drei Minuten. 
 

(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist 
damit die Beratung abgeschlossen; über die 
beratene Angelegenheit ist alsdann zu be-
schließen. 
 

 Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein 
Schlussantrag vor, so ist zunächst über den 
Schlussantrag abzustimmen. 
 
 
 
 

§ 13 
Einzelberatung 

 
(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt der Vor-

sitzende bei Empfehlungen eines Aus-
schussmitgliedes dem Vorsitzenden, bei Sit-
zungsvorlagen der Verwaltung und  bei An-
trägen  dem Antragsteller das Wort. Dem 
Vorsitzenden / Antragsteller / Berichterstat-
ter steht am Schluss der Beratung das 
Schlusswort zu. Besteht eine Vorlage aus 
mehreren Teilen (z. B. Haushaltsplan), so 
kann über jeden Teil der Vorlage einzeln be-
raten werden. 
 

(2) Der Verbandsversammlung kann beschlie-
ßen, Sachkundige sowie Einwohner, die von 
dem Gegenstand der Beratung betroffen 
sind, anzuhören. 
 

§ 14 
Worterteilung 

 
(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von 

dem Verbandsvorsteher auf seine Wortmel-
dung hin das Wort erhalten hat. Die Wort-
meldung wird durch Zuruf oder Erheben ei-
ner Hand angezeigt. Die Wortmeldungen 
verlieren ihre Gültigkeit, wenn ein Antrag auf 
Schluss der Beratung oder ein Vertagungs-
antrag angenommen wurde. 
 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für 
einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit 
begrenzt werden. Dies gilt nicht für den Be-
richterstatter bzw. den Antragsteller.  
 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit 
zu erteilen, es darf aber dadurch kein Spre-
cher unterbrochen werden. Das Wort zur 
Geschäftsordnung darf sich nur auf die an-
stehende oder unmittelbar zuvor beratene 
Angelegenheit oder auf die Tagesordnung 
beziehen. 
 
Die Redezeit beträgt höchstens drei Minu-
ten. 
 
Während der Beschlussfassung darf das 
Wort zur Geschäftsordnung nur im Hinblick 
auf den ordnungsgemäßen Ablauf der Ge-
schäftsordnung verlangt und erteilt werden.  

 
(4) Der Verbandsvorsteher darf in Wahrneh-

mung seiner Befugnisse einen Sprecher un-
terbrechen. 
 

(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist 
erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. 
Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene 
Ausführungen richtigstellen und persönliche 
Angriffe, die während der Beratung gegen 
den Sprecher erfolgten, abwehren. Die Re-
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dezeit beträgt höchstens drei Minuten.  
 

V. Abschnitt 
Beschlussfassung 

(zu § 5 GkZ, §§ 38, 39 GO) 
 

§ 15 
Beschlussfähigkeit 

(zu § 5 GkZ, § 38 GO) 
 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die-
se gilt nach Feststellung des Verbandsvor-
stehers zu Beginn der Sitzung so lange als 
beschlussfähig, bis der Verbandsvorsteher 
aufgrund einer Antragstellung eines Aus-
schussmitgliedes die Beschlussunfähigkeit 
feststellt. 
 

(2) Die Beschlussunfähigkeit ist vom Verbands-
vorsteher ebenfalls festzustellen, wenn we-
niger als drei stimmberechtigte Mitglieder 
der Verbandsversammlung oder weniger als 
1/3 der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der 
Verbandsversammlung anwesend sind.  

 
§ 16 

Ablauf der Abstimmung 
(zu § 5 GkZ, § 39 GO) 

 
(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzei-

chen abzustimmen. Der Verbandsvorsteher 
stellt die Zahl der Mitglieder fest, die 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen oder 
c. sich der Stimme enthalten. 
 
Wird das Abstimmungsergebnis angezwei-
felt, so muss die Abstimmung wiederholt 
werden. 
 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder der Verbands-
versammlung es vor Beginn der Abstim-
mung beantragt. Die namentliche Abstim-
mung erfolgt nach Aufruf der Namen. 
 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformu-
lierung zu verlesen. 
 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen beste-
henden Vorlage über Teile selbstständig be-
raten, so soll zunächst über die Teile selbst-
ständig abgestimmt werden (Einzelabstim-
mung). Werden einzelne Teile abgelehnt 
oder verändert angenommen, so ist auch 
über die Vorlage insgesamt abzustimmen 
(Schlussabstimmung). Die abweichenden 
Ergebnisse der Einzelabstimmungen sind in 
der Niederschrift festzuhalten.  
 

(5) Bei  Erweiterungs- oder Abänderungsanträ-

gen ist zunächst über den ursprünglichen 
Antrag unter Berücksichtigung der Erweite-
rungs- oder Abänderungsanträge zu ent-
scheiden. Liegen mehrere solcher Anträge 
vor, so ist zunächst über denjenigen Be-
schluss zu fassen, der am weitesten von 
dem ursprünglichen Antrag abweicht. Über 
die Reihenfolge entscheidet der Verbands-
vorsteher. Bei Finanzvorlagen hat derjenige 
Antrag den Vorrang, der mehr Ausgaben 
oder weniger Einnahmen bewirkt.  
 

(6) Wird während der Abstimmung über einen 
Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsord-
nung gestellt, so ist zunächst über den An-
trag zur Geschäftsordnung zu entscheiden. 
Liegen mehrere Anträge zur Geschäftsord-
nung vor, so ist zunächst über denjenigen 
Antrag abzustimmen, der der Weiterbehand-
lung der Sache am stärksten widerspricht. 

 
§ 17 

Wahlen 
(zu 5 GkZ, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 

 
(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los 

bildet die Vertretung einen Wahlausschuss 
von drei Vertretern. Der Ausschuss bereitet 
die Wahlen und die Losziehung vor und führt 
sie durch. 
 
Das Los hat der Verbandsvorsteher zu zie-
hen. 
 
Der Wahlausschuss überwacht die Feststel-
lung des Wahlergebnisses und die Loszie-
hung. 
 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich 
gleiche Zettel und Umschläge zu verwen-
den. Werden keine Umschläge verwendet, 
so sind die Stimmzettel zu falten.  
 
Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthal-
tung. 
 

(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen 
des gewünschten Kandidaten oder der 
Kennzeichnung des Wahlvorschlages ver-
sehen werden. Weitere Beschriftungen oder 
Bezeichnungen des Stimmzettels oder Um-
schlages machen die betreffende Stimmab-
gabe ungültig. 
Der Verbandsvorsteher gibt das Ergebnis 
der Wahl oder der Losziehung bekannt. 

 
VI. Abschnitt 

Ordnung in den Sitzungen 
(zu § 5 GkZ, § 42 i.V.m. § 37 GO) 
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§ 18 
Ruf zur Sache und Ordnungsruf 

 
(1) Der Verbandsvorsteher kann jeden Sprecher 

„zur Sache“ rufen, wenn er von der zur Bera-
tung stehenden Sache abschweift oder sich 
wiederholt. 
 

(2) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verlet-
zen, ruft der Verbandsvorsteher unter Nen-
nung des Namens „zur Ordnung“.  

 
§ 19 

Entziehung des Wortes 
 

(1) Ist ein Sprecher in einer Sitzung zu dersel-
ben Sache dreimal „zur Sache“ oder im Ver-
laufe der Sitzung dreimal „zur Ordnung“ ge-
rufen worden, so hat der Verbandsvorsteher 
ihm das Wort zu entziehen. Nach dem zwei-
ten Ruf „zur Sache“ oder „zur Ordnung“ hat 
der Verbandsvorsteher auf die Folgen hin-
zuweisen. Einem Sprecher, dem das Wort 
entzogen worden ist, darf es in derselben 
Sitzung zu derselben Sache nicht wieder er-
teilt werden. 
 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortent-
ziehung kann spätestens am zweiten Werk-
tage nach der Sitzung beim Verbandsvor-
steher schriftlich Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist auf die Tages-
ordnung der nächstfolgenden Sitzung zu 
setzen. Der Betreffende kann seinen Wider-
spruch mündlich begründen.  

 
§ 20 

Ausschluss eines Mitgliedes 
 

(1) Der Verbandsvorsteher kann ein Mitglied 
nach dreimaligem Ordnungsruf wegen Ver-
stoßes gegen das Gesetz oder die Ge-
schäftsordnung von der Sitzung ausschlie-
ßen.  

(2) Hat der Verbandsvorsteher ein Mitglied von 
der Sitzung ausgeschlossen, so kann er ihn 
in der jeweils folgenden Sitzung bereits nach 
einmaligem Ordnungsruf ausschließen. 
 

(3) Gegen den Ausschluss kann der Betroffene 
bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich be-
gründeten Einspruch erheben. Der Ein-
spruch ist auf die Tagesordnung dieser Sit-
zung zu setzen. Er hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

 
§ 21 

Verweisung eines Zuhörers aus dem Sitzungs-
raum 

 
(1) Der Verbandsvorsteher kann Zuhörer, die 

trotz Verwarnung Beifall oder Missbilligung 
äußern, Ordnung und Anstand verletzen o-

der versuchen, die Beratung zu beeinflus-
sen, aus dem Sitzungsraum verweisen. 
 

(2) Lassen sich einzelne Zuhörer erhebliche 
oder wiederholte Ruhestörung oder beein-
flussende Äußerungen zuschulden kommen, 
können sie vom Zutritt zu den Sitzungen 
ausgeschlossen werden.  

 
VII. Abschnitt 

Protokollführer und Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ,  § 41 GO) 

 
§ 22 

Protokollführer  
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Sitzungen der Verbandsversamm-

lung und der Ausschüsse wird in der Regel 
jeweils ein Protokollführer von der Verwal-
tung gestellt.  
 

(2) Der Protokollführer unterstützt den Ver-
bandsvorsteher, er fertigt die Sitzungsnie-
derschrift an und verliest auf Anordnung 
Schriftstücke, Anträge und Beschlüsse, be-
sorgt den Namensaufruf und wirkt bei der 
Stimmzählung mit. Er beurkundet gemein-
sam mit dem Verbandsvorsteher die Sit-
zungsniederschrift 

 
§ 23 

Sitzungsniederschrift 
(zu § 5 GkZ, § 41 GO) 

 
(1) Für die Verbandsversammlung und die ein-

zelnen Ausschüsse sind gesonderte Nieder-
schriften zu führen. Die Niederschriften sind 
als Beschlussprotokoll zu führen. Die maß-
geblichen Inhalte und Anträge sind aufzu-
nehmen.  
 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten: 
 

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit, 
d) Namen des Verbandsvorstehers und 

Protokollführers, 
e) Namen der anwesenden und der fehlen-

den Mitglieder des Verbandsversamm-
lung, 
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f) Namen der im Hinblick auf § 5 GkZ 
i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mit-
glieder des Verbandsversammlung unter 
Angabe des Gegenstandes, 

g) Namen der anwesenden Bediensteten 
des Amtes und sonstiger Personen, ins-
besondere Namen der anwesenden Ver-
treter der Kommunalaufsicht und der er-
schienenen Gäste, 

h) zeitweilige An- und Abwesenheit von 
Sitzungsteilnehmern, 

i) die Tagesordnung, 
j) Anträge unter Nennung des Antragstel-

lers, 
k) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöf-

fentlichen Sitzungen mit den Abstim-
mungsergebnissen.  

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern 

spätestens mit der Ladung zur nächsten Sit-
zung zuzuleiten. Einwendungen gegen eine 
Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor 
Beginn der Sitzung schriftlich vorliegen, auf 
der die Beratung der Niederschrift auf der 
Tagesordnung steht. Über Einwendungen 
entscheidet die Verbandsversammlung. 

 
§ 24 

Sitzungsdauer 
 

Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 
 

VIII. Abschnitt 

Ausschüsse 
(zu § 5 GkZ, § 46 GO und § 8 der Verbandssat-

zung) 
 

§ 25 
Verfahren 

(zu § 5 GkZ, § 46 GO) 
 

Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abwei-
chungen auch für die von der Verbandsversamm-
lung zu wählenden Ausschüsse: 
 

a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Ver-
bandsversammlung zuständig ist (§ 5 GkZ 
i.V.m. § 46 Abs. 5 GO), in seiner ersten Sit-
zung unter der Leitung des ältesten anwesen-
den Mitgliedes aus seiner Mitte seinen Vorsit-
zenden und einen Stellvertreter. 
 

b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit 
dem Verbandsvorsteher schriftlich von ihren 
Vorsitzenden unter Beifügung der Tagesord-
nung eingeladen. § 5 Abs. 2 - 4, § 6, 8 und 9 
dieser Geschäftsordnung gelten sinngemäß. 
 
 

c) Sachverständige können nach vorhergehen-
dem Beschluss des Ausschusses vom Aus-
schussvorsitzenden eingeladen werden. 
 

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  
 

e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift 
von jeder Einberufung eines Ausschusses zu 
übersenden. 
 

f) Anträge und Vorlagen müssen spätestens 
zehn Tage vor der nächsten Sitzung dem Aus-
schussvorsitzenden vorliegen. 
 

g) Der Verbandsvorsteher hat die Ausschüsse 
rechtzeitig zu verständigen, wenn die Angele-
genheit eines Ausschusses auch das Aufga-
bengebiet eines anderen Ausschusses be-
rührt; sie können derartige Angelegenheiten 
gemeinsam beraten und beschließen. Durch 
Beschluss der Verbandsversammlung kann 
einem Ausschuss die Federführung übertragen 
werden.  

 
 

IX. Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 
§ 26 

Abweichungen von der Geschäftsordnung 
 

Die Verbandsversammlung kann für den Einzelfall 
Abweichungen von der Geschäftsordnung mit der 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder der 
Verbandsversammlung beschließen, soweit ein 
Beschluss nicht gegen Vorschriften des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit oder  der Ver-
bandssatzung verstößt. 

 
 

§ 27 
Arbeitsunterlagen 

 
Jedem Mitglied der Verbandsversammlung ist 
nach seiner Einführung eine Ausfertigung dieser 
Geschäftsordnung vom Verbandsvorsteher zu-
gänglich zu machen. 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt nach Bekanntgabe in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
28.08.1997 außer Kraft. 

 
Gettorf, den 19.05.2017 
 
 
Verbandsvorsteher
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 31.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Dienstag, 13.06.2017, 19:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.03.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Stellungnahme der Gemeinde Neudorf-Bornstein zum Entwurf der 
Teilaufstellung des Regionalplanes für den Planungsraum II zum 
Sachthema Windenergie 

 

   

 6. Ausgleichsflächen Sprengelhorster Wiesen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 19.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Donnerstag, 15.06.2017, 19:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.03.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Kindergartenangelegenheiten 
Abrechnung Betriebskosten 2016 

 

   

 6. Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
a) im Ortsteil Neudorf (Gebührensatzung - gemeinsame Gebühr)  
    sh. Anlage 
b) im Ortsteil Bornstein (Gebührensatzung - gemeinsame Gebühr)  
    sh. Anlage 

 

   

 7. Einführung einer getrennten Abwassergebühr für Schmutz- und 
Niederschlagswasser: 
Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwas-
serbeseitigung der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
a) im Ortsteil Neudorf (Gebührensatzung - getrennte Gebühr)  
    s. Anlage 
b) im Ortsteil Bornstein (Gebührensatzung - getrennte Gebühr)  
   s. Anlage 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 23.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Mittwoch, 07.06.2017, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.07.2016  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Antrag des Seniorenbeirates Neuwittenbek 
a) Beleuchtungskonzept in Alt- und Neuwittenbek 
b) Verkehrsschild in Altwittenbek 

 

   

 6. Kläranlage: Überprüfung der Klärteiche, Schlammtiefe und Entsor-
gung, Einhaltung der Grenzwerte 

 

   

 7. Ausbildung des Gemeindearbeiters zur Fachkraft für Abwasser-
technik 

 

   

 8. Anregungen für den Herbstferienspaß 
a) Imker über die Schulter schauen 
b) Erstellung von Insektenhotels 

 

   

 9. Terminfestlegung für die Bekämpfung von Jacobskreuzkraut  

   

 10. Anlegen von einer weiteren Streuobstwiese  

   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 01.06.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für soziale und kulturelle Angelegenheiten der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Montag, 12.06.2017, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.01.2017  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bericht des Seniorenbeirates  

   

 6. Seniorenfahrt der Gemeinde Neuwittenbek  

   

 7. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeper-
son/Finanzierung der Kindertagespflege 

 

   

 8. Kindertagesstättenangelegenheiten  

   

 9. Homepage der Gemeinde Neuwittenbek  

   

 10. Masterplan /  Zukunftsplan  weiteres Vorgehen  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 23.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Dienstag, 13.06.2017, 20:00 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.04.2017  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Vorstellung des aktuellen Planungsstandes bzgl. der Sanierung 
der Klaus-Stein Halle durch den Architekten 

 

   

 6. Stellungnahme der Gemeinde Neuwittenbek zum Entwurf der Teil-
aufstellung des Regionalplanes für den Planungsraum II zum 
Sachthema Windenergie 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 29.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 

 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek 
Donnerstag, 15.06.2017, 19:30 Uhr, 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.02.2017  
   
 4. Bericht des Bürgermeisters  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Sachstand Klaus-Stein-Halle  
   
 6. Innenbereichsgutachten / Dorfentwicklung / Zukunftsplan  
   
 7. Stellungnahme der Gemeinde Neuwittenbek zum Entwurf der Teilaufstellung 

des Regionalplanes für den Planungsraum II zum Sachthema Windenergie 
 

   
 8. Vergrößerung der Skate-Boardanlage  
   
 9. Änderung der Entschädigungssatzung, hier: Entschädigung Seniorenbeirat  
   
 10. Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek, 

hier: Synopse 
 

   
 11. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeperson/Finanzierung der 

Kindertagespflege 
 

   
 12. Erneuerung des Bahnübergangs "Neuwittenbek" in KM 13,165; 

Kreuzungsvereinbarung nach §§ 3 , 13 EKrG 
 

   
 13. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Gas  
   
 14. Erlass einer Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Neuwittenbek für 

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Neuwittenbek 
 

   
 15. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermögen 

der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Neuwittenbek für das 
Haushaltsjahr 2017 

 

   
 16. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  
   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung voraus-

sichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 31.05.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Osdorf 
 

Mittwoch, 07.06.2017, 18:30 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.05.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bericht des Bürgermeisters über den Neubau Waldenburger Str. 3  

   

 6. Antrag der SPD Osdorf auf Umgestaltung von Teilen gemeindli-
cher Grünflächen zu bienenfreundlichen Wildblumenwiesen 

 

   

 7. Antrag des OSV auf Sanierung der Flutlichtanlage auf dem Sport-
platz 

 

   

 8. Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung von Wohn-
containern 

 

   

 9. Sachstandsbericht über den aktuellen Stand der gemeindlichen 
Bauleitplanungen 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 12 - Augustenhof/Gettorfer Straße - der Gemeinde Osdorf 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 23.05.2017 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 08.06.2017, 19.30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.04.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Stellungnahme der Gemeinde Schinkel zum Entwurf der Teilauf-
stellung des Regionalplanes für den Planungsraum II zum 
Sachthema Windenergie 

 

   

 6. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 4 - Hauptstraße 
- der Gemeinde Schinkel 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 01.06.2017 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 15.06.2017, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 23.02.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Gas  

   

 6. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeper-
son/Finanzierung der Kindertagespflege 

 

   

 7. Kindergartenangelegenheiten 
Einrichtung einer institutionellen Tagespflege in der kirchlichen 
KiTa 

 

   

 8. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sonder-
vermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Schinkel für das Haushaltsjahr 2017 

 

   

 9. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Erstellung 
eines Ballfangzaunes 

 

   

 10. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Grundstücksangelegenheit 
hier: Abschluss einer Vereinbarung 

 

   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 02.06.2017 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport u. Soziales der Gemeinde Schinkel 
 

Montag, 19.06.2017, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.02.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde/Jugendfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeper-
son/Finanzierung der Kindertagespflege 

 

   

 6. Kindertagesstättenangelegenheiten 
a) Einrichtung einer institutionellen Tagespflege in der kirchlichen  
    KiTa 
b) Relevante Geburtenzahlen in Schinkel und Großkönigsförde  
   (Bedarfsplanung) 
c) Zukünftige Perspektiven 

 

   

 7. Masterplan / Zukunfstplan  

   

 8. Internetversorgung in und um "de Möhl" ggf.  #SH_WLan  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Vertragsangelegenheiten  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 02.06.2017 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 

Bekanntmachung 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel 
Donnerstag, 22.06.2017, 19:30 Uhr, 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.03.2017  
   

 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Stellungnahme der Gemeinde Schinkel zum Entwurf der Teilaufstellung 

des Regionalplanes für den Planungsraum II zum Sachthema Windener-
gie 

 

   
 6. Abschluss eines Wegenutzungsvertrages Gas  
   

 7. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 4 - Hauptstraße - der 
Gemeinde Schinkel 

 

   
 8. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeperson/Finanzierung der 

Kindertagespflege 
 

   
 9. Kindertagesstättenangelegenheiten 

a) Einrichtung einer institutionellen Tagespflege in der kirchlichen  
    KiTa 
b) Relevante Geburtenzahlen in Schinkel und Großkönigsförde 
    (Bedarfsplanung) 
c) Zukünftige Perspektiven 

 

   
 10. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan über das Sondervermö-

gen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel für 
das Haushaltsjahr 2017 

 

   
 11. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Erstellung eines 

Ballfangzaunes 
 

   
 12. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  
   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung  

voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Grundstücksangelegenheit 

hier: Abschluss einer Vereinbarung 
 

gez. - Bürgermeisterin -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 

für die vorhabenbezogene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 

– Kieler Chaussee 1+3 – der Gemeinde Gettorf 

und Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 13 a Abs. 3 BauGB) 

 

 Die Gemeindevertretung Gettorf hat am 17.05.2017 beschlossen, die vorhabenbezogene 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 52  

 – Kieler Chaussee 1+3 – der Gemeinde Gettorf aufzustellen, dessen Geltungsbereich wie folgt be-

grenzt wird: 

 

Plangebiet östlich der Kieler Chaussee und südöstlich der Friedrichsorter Straße (Grundstücke Kieler 

Chaussee 1 und 3). 

 

Das Plangebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 

 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 

gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes als Bebauungsplan der In-

nenentwicklung im beschleunigten Verfahren (§ 13 a BauGB) erfolgt, ohne Durchführung einer Um-

weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffent-

lichkeit und Behörden (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB) wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in 

Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen.  

 

Da von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung abgesehen wurde, wird hiermit gemäß § 13 a Abs. 3 

BauGB bekannt gemacht, dass sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 

die wesentlichen Auswirkungen der Planung in der Zeit   

 

vom 15.06.2017 bis zum 28.06.2017  

 

 unterrichten und innerhalb dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszeiten zur Nie-

derschrift zu der Planung äußern kann. Die Unterlagen liegen in dieser Zeit zur Einsichtnahme in der 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im Erdge-

schoss, während der Sprechstunden, bereit. 

 

Gettorf, den 06.06.2017 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 

Im Auftrage 

 

 

Jacobsen 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 19.05.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 12.05.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 06.06.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 

 

 

Es wird gebeten, Eigentumsansprüche im Bürgerbüro geltend zu machen. 
 

Gettorf 06.06.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 

 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 

Bürgermeister Jürgen Baasch, Gemeinde Gettorf:  

jeden Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr im Amtsgebäude, Zimmer 6 im 1. OG 
 

Bürgermeister Jens Krabbenhöft, Gemeinde Lindau: 

Dienstag, 04.07.2017, im Dörpshus in Revensdorf 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 
2 Schlüsselbunde 
 

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Rentenberatung in Gettorf 
Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine 
Rentenberatung an.  

Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprech-
tag im Heimatmuseum, Mühlenstr. 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung 
durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kos-
ten entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Herrn Mahnke, Telefon 04346 91-238, telefonisch an-
melden. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden 
sollten.  

Nächste Beratungstermine: 14.06.2017 und 21.06.2017 

Gettorf, 06.06.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

 
 
 
 

Flohmarkttermine 2017 
 

In diesem Jahr findet der Flohmarkt im Zentrum von Gettorf an folgenden Sonntagen statt: 
 

11. Juni 2017 

16. Juli 2017 

13. August 2017 

10. September 2017 
 

Nähere Informationen und Standreservierung: Tel.: 04342/82892, Mail: ritasmets@web.de. 
 
 
 

 

 
 
 

Jugendbüro in Gettorf 
 

Das Jugendbüro der Gemeinde Gettorf befindet sich im Sander Weg 37, 24214 Gettorf. 
 

Frau Silke Wahl ist zu folgenden Zeiten im Büro:  

dienstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Kontaktdaten: Telefon  04346  2998470 
 Mobil 0176 62168301 
 E-Mail silkewahl.lll@web.de  

 

  

mailto:ritasmets@web.de


Seite 28                                                                            Nr. 11/2017 

 

 

Stellenausschreibung 
 

Amt Dänischer Wohld 

 

Das Amt Dänischer Wohld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  unbefristet für den Fachbereich IV – 

Bauwesen eine/n  

Sachbearbeiter/in 

in Teilzeit (30 Wochenstunden).    

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

 Unterstützung bei Maßnahmen der Fachbereichsleitung 

o eigenständige Wahrnehmung von Außenterminen 

o Einholung von Angeboten 

o Koordinierung von Aufgaben und Ortsterminen  

 Vorbereitung und Abwicklung von kleineren Investitionsmaßnahmen 

 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen u. Wanderwegen, einschl. 

Straßenbeleuchtungsanlagen u. Sicherung öffentlicher Straßen u. Wege 

 Zentrales Anordnungswesen für den Fachbereich IV 

 selbständige Führung u. Erweiterung der Maßnahmenakten  

Wir erwarten 

 abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r – Fachrichtung Kommunal-

verwaltung – oder  vergleichbare Qualifikation 

 Erfahrungen in der Bewirtschaftung öffentlicher Haushaltsmittel wären wünschenswert 

 Kenntnisse des Finanzverfahrens CIP/Doppik wären vorteilhaft 

 technisches Verständnis    

 gute EDV Kenntnisse, insbesondere MS-Office 

 Engagement, Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit 

 freundliches und bürgernahes Auftreten 

 Führerschein Kl. B  

Wir bieten 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

 Vergütung entsprechend den persönlichen Voraussetzungen bis EG 9a TVöD 

 Fortbildung 

Auskünfte zum Aufgabenbereich erteilt Ihnen Herr Jacobsen, Tel.: 04346/91240. 

Fragen zum Arbeitsvertrag richten Sie bitte an Frau Schwauna, Tel.: 04346/91261. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 15.06.2017 an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 
 

 
  



 Nr. 11/2017                                                                                                                                            Seite 29  

 
  



Seite 30                                                                            Nr. 11/2017 

 

 

Gemeindebücherei Gettorf 

Karl-Kolbe Platz 1/Mühle 

04346/600821 

www.buechereigettorf.wordpress.com 

 
 

 

Einen Überblick über neuangeschaffte Medien in der Bücherei finden Sie in unserem 

Medienkatalog: 

www.buechereigettorf.wordpress.com ->Medienkatalog 

 

Öffnungszeiten: Mo+Di+Do 15.00-18.30 Uhr, Do+Fr+Sa 10.00-12.30 Uhr 
 
 

 
 

 

Ersatzgroßeltern-Projekt  

 

Liebe Gettorfer Bürgerinnen und Bürger 55plus, 
liebe Seniorinnen und Senioren unserer Gemeinde! 
 
Nutzen Sie das Angebot, flexibel und unverbindlich, in Kontakt mit einer jungen Gettorfer Familie 
zu treten. Viele junge Familien und mit ihnen ihre Kinder wünschen sich den Kontakt zu ‚Ersatz-
Großeltern‘. Die eigenen Eltern oder Großeltern wohnen häufig weit entfernt, es besteht die Sehnsucht 
nach Anbindung zur älteren Generation. Sie bringen einen Erfahrungsschatz mit, der die Enkel berei-
chert. Diese ungetrübte Kinderfreude ist ansteckend und ebenfalls bereichernd – so beschreiben es 
Ersatz-Großeltern aus eigener Erfahrung. Im Zentrum stehen der wechselseitige Austausch und 
die gegenseitige Bereicherung. Tragen Sie auch in dieser Form zur Stärkung des Miteinanders 
in Gettorf bei, gehen Sie auf die jungen, oft neu hinzugezogenen, Familien zu.  
Interessierte Familien freuen sich bereits auf Sie.  
 
Ansprechpartnerinnen: Anja Fiebelkorn, Tel.: 04346 91-228 
Gleichstellungsbeauftrage des Amtes Dänischer Wohld 
Timea Aden, Tel.: 0176-30465510 und Melanie Kautza, Tel.: 0173-8569450 
 
 

 
 
 

Sperrung der Fährstelle Landwehr 
 

aufgrund von dringend notwendigen Bauarbeiten an der Fährstelle Landwehr ist geplant, diese in der 

24. KW  
 

von Montag, den 12.06.2017, ab 08:00 Uhr  

bis Freitag, den 16.06.2017, bis ca. 16:00 Uhr 
 

für den Kraftfahrzeugverkehr zu sperren. Für Fußgänger und Radfahrer wird der Fährverkehr in diesem 

Zeitraum weiterhin aufrecht erhalten. 
  

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau 

Außenbezirk Rendsburg 
 

 
  

http://www.buechereigettorf.wordpress.com/
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Was JEDER über Patientenverfügung und Vollmacht wissen sollte! 
 

Eine Patientenverfügung muss so unmissverständlich wie möglich formuliert sein – sonst können Ärzte und 
Angehörige im Ernstfall nicht nach Ihren Wünschen reagieren. Das liest man sehr häufig! 
Aber sofort schließen sich an diese Gedanken Fragen an wie:  

 Was ist eigentlich eine Patientenverfügung und was gehört alles in eine Patientenverfügung hinein? 

 Ab welchem Alter benötige ich eine Patientenverfügung? 

 Muss eine bestehende Verfügung überprüft werden? 

 Warum benötige ich noch eine Vollmacht?  

Es schwirrt einem der Kopf! 

Wir können Abhilfe schaffen. Unsere geschulten Mitarbeiter beraten Sie gerne. 
Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungswunsch telefonisch bei uns an.  

Hospizverein Dänischer Wohld e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346 / 6026448 (Di. + Do. 10:00 – 12:00)    Email: hospiz.im.wohld@gemail.de  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

----------------------- 

Menschen begleiten 

Ziel des Hospizvereins ist der Aufbau eines ehrenamtlichen Begleitungsdienstes für schwerkranke oder 
sterbende Menschen und deren Angehörige. Insbesondere die ambulante Begleitung im häuslichen Umfeld 
soll ihnen ein Verbleiben zuhause ermöglichen. Der Verein beruht auf bürgerschaftlicher Solidarität und 
Hilfsbereitschaft und fühlt sich den Leitsätzen der Hospizarbeit des Deutschen Hospiz- und Palliativverban-
des e.V. verpflichtet. Der Verein wird überwiegend durch Spenden finanziert, die Mitglieder arbeiten ehren-
amtlich. Den betroffenen Menschen und Familien entstehen durch die Dienste des Vereins keine Kosten. 
Unser Büro finden Sie in Gettorf, Kieler Chaussee 2. 

Kontakt:  Telefon: 04346 6026448   /   Fax: 04346 6026449   /   Mobil: 0171 389 7744 
 Email: hospiz.im.wohld@gmail.com   /   Website: www.hospiz-im-wohld.de 

Unsere Sprechstunden: 
dienstags und donnerstags 10.00 bis 12.00 Uhr  
sowie nach telefonischer Vereinbarung 

----------------------- 

Vorsorge treffen 

Schwirrt Ihnen auch der Kopf, wenn davon gesprochen wird, Vorsorge für das Alter oder den Krankheitsfall 
zu treffen? Es wird geredet von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. Was bedeu-
tet das im Einzelnen; ist das denn so wichtig; betrifft es überhaupt mich?  

Wir vom Hospizverein Dänischer Wohld sagen klar: Ja! Lassen Sie sich von unseren geschulten Mitarbei-
tern in einem 60-minütigen Gespräch beraten. Zögern Sie nicht lange, denn immer mehr Menschen möch-
ten für den Fall vorsorgen, dass eine vertraute Person sie vertritt, wenn sie sich nicht mehr selbst entschei-
den oder äußern können. Bitte melden Sie Ihren Informations- und Beratungstermin bei uns an! Tel.: 04346 
6026448 

Wir beraten Sie gern und kostenfrei.  
 
Ihr Team vom   
Hospizverein Dänischer Wohld                 

 

 

 

 

 
 

mailto:hospiz.im.wohld@gemail.de
mailto:hospiz.im.wohld@gmail.com
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 Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346- 9 26 25 56 

 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehöri-
gen persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und 

Verbänden 

 bei persönlichen Problemen 

 zum Wohnen im Alter 

 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 zu Freizeitangebote für Senioren 

 über neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Silvia Behrendt und Britta Sellmer, Koordinatorinnen ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten 
sie keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man 
nicht unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwie-
rige Straßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich 
manchmal nicht vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste über-
reichen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der 
Öffnungszeit abholen. 
ASS, Herrenstr. 6, Gettorf, Di und Fr 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

                         ----------------------- 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind 
manchmal unsicher im Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier 
bietet die ASS in Zusammenarbeit mit dem Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an. Zu jedem 
Donnerstag ab 14.00 Uhr können Termin vereinbart werden, um eine bessere Nut-
zung des Smartphones / Handys zu erreichen. Sie haben also einen ganz persönlichen Berater vor 
Ort. Nehmen Sie die Hilfe an und vereinbaren einen Termin unter 04346-9252556 
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Stellenausschreibungen 
 

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit zur Zeit 29 Mitarbeitern  
und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine Haushaltshilfe in Teilzeit 15 - 20 Wochenstunden 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 
Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  

 

----------------------- 
 

eine Pflegeassistentin in Teilzeit 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Erfahrung in der amb. Pflege 

 Fachliche Qualifikation 

 Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 

Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  
 
 

 
  

Um Anmel-

dung wir 

gebeten 
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Terminkalender 
Juni  

Mittwoch, 07. 
- 20.00 – 22.00 Uhr - 

Elternabend: Die Frauenberatungsstelle Via stellt sich vor, 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 07. 
- 15.00 Uhr - 

Gemütliche Mittwochsrunde, 
Gemeindehaus, Osdorf 

Mittwoch, 07. 
- 14.30 Uhr - 

DRK Spielenachmittag, 
Feuerwehr Schinkel 

Freitag, 09. 
- 15.00 Uhr - 

Vogelschießen mit Voranmeldung, Knochenbruchgilde Bornstein 
Bolzplatz, Bornstein 

Samstag, 10. 
- 15.00 – 19.00 Uhr - 

Gildeschießen/Fischwerfen, Knochenbruchgilde Bornstein 
Feuerwehrhaus, Bornstein 

Samstag, 10. 
- 19.00 Uhr - 

Gildefest, Bolzplatz, Knochenbruchgilde Bornstein 
Bornstein 

Samstag, 10. 
- 14.00 – 18.00 Uhr - 

D1-Junioren Sommerturnier, TSV Neudorf-Bornstein 
Sportplatz, Neudorf 

Samstag, 10. 
- 15.00 Uhr - 

Fest der Knochenbruchgilde 
Schützenheim, Neuwittenbek 

Samstag, 10. 
- 13.30 Uhr - 

Gildefest, Sammeln zur Königsabholung, Osdorfer Knochenbruchgilde 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 10. 
- 16.00 Uhr - 

Gildefest, Beginn Schießen, Knobeln und Fisch pieken, Osdorfer Knochenbruchgilde, 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 10. 
- 20.00 Uhr - 

Gildefest, Ball mit Königsproklamation, Osdorfer Knochenbruchgilde, 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 10. 
- 7.00 Uhr - 

Fahrradtour Altherrengemeinschaft, 
Redderkrog, Schinkel 

Sonntag, 11. 
- 14.00 – 17.00 Uhr - 

D2-/D3-Junioren, Sommerturnier, TSV Neudorf-Bornstein 
Sportplatz, Neudorf 

Montag, 12. 
- 9.00 – 11.00 Uhr - 

Elterntreff, 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 12. 
- 16.30 – 18.00 - 

Theaterprojekt Grundschulkinder 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 12. 
- 18.30 – 20.00 - 

Theaterprojekt Jugendliche 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 12. 
- 10.30 – 11.30 Uhr - 

Seniorensprechstunde/Seniorenklönschnack, 
Höker Neuwittenbek 

Dienstag, 13. 
- 16.00 – 19.00 - 

Jugendtreff AWO 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 14. 
- 16.00 – 17.30 Uhr - 

Kinderpatenschaftsprojekt AWO 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 14. 
- 20.00 – 22.00 Uhr - 

Elternabend: Internet und Medien – strafrechtliche Aspekte - 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 14. Tagesfahrt DRK Lindau 

Mittwoch, 14. 
- 15.00 Uhr - 

Kaffeenachmittag mit Information des SoVD, 
Gemeindehaus, Osdorf 

Donnerstag, 15. 
- 13.30 Uhr - 

Besichtigung der AWR mit den Landfrauenverein Gettorf und Umgebung 
Treffpunkt LIDL-Parkplatz, Gettorf 

Donnerstag, 15. 
- 16.00 – 18.00 Uhr - 

Familienzeit: Interkultureller Nachmittag 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Freitag, 16. 
- 19.00 Uhr - 

KK Er- und Sie Schießen, Grillen, Sportschützen OSV, 
Dibberns Gasthof, Osdorf 

Samstag, 17. 
- 14.30 Uhr - 

Schützenfest, Schützenverein Revensdorf, 
Festzelt, Revensdorf 

Samstag, 17. 
- 9.30- 12.00 Uhr und 
14.00 – 19.00 Uhr - 

Gildeschießen, Gilde Neudorf 
TC Heim, Neudorf 
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Samstag, 17. 
- 20.00 Uhr - 

Königsproklamation, Gilde Neudorf, 
Tennisheim, Neudorf 

Samstag, 17. 
- 9.00 Uhr - 

HSV Fußballschule, TSV Neudorf-Bornstein 
Sportplatz, Neudorf 

Samstag, 17. 
- 14.00 Uhr - 

DRK Fahrradtour mit anschl. Grillen, 
Treffpunkt Kirche, Schinkel 

Sonntag, 18. 
- 11.00 Uhr - 

Wohldgottesdienst; 
Kirche, Gettorf 

Sonntag, 18. 
- 9.00 Uhr - 

HSV Fußballschule, TSV Neudorf-Bornstein 
Sportplatz, Neudorf 

Sonntag, 18. 
- 12.30 Uhr - 

Erlebnisrundreise mit dem Schleidampfer und der Dampfeisenbahn, DRK Neudorf-Bornstein 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Montag, 19. 
- 16.30 – 18.00 Uhr - 

Theaterprojekt Grundschulkinder 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Montag, 19. 
- 18.30 – 20.00 Uhr - 

Theaterprojekt Jugendliche 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 20. 
- 16.00 – 19.00 Uhr - 

Jugendtreff 
AWO Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 20. 
- 10.00 Uhr - 

Kieler-Woche-Fest, Haus Dänischer Wohld, Osdorf 

 
 
 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
 
 
 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

findet der Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 

 
 

 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches  Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau,  Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und 
Tüttendorf. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vor-
stehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den 
Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, 
erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das  „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
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Wir bitten um Ihre Mithilfe 
Benutzen Sie bitte die Mängelmeldung 

 

 
An den 
Amtsdirektor des  
Amtes Dänischer Wohld                                                     ......................., den  
- Bauamt - 
Postfach  
24212 Gettorf 
 
 
 
Mängelmeldung 
 
 
Schadensort: ............................................................................................................ 

Ich habe heute gegen .................... Uhr nachstehende Mängel festgestellt: 
 
 Bürgersteig schadhaft 
 Fahrbahndecke schadhaft 
 Hydranten-/Schiebeklappe schadhaft* 
 Kanaldeckel schadhaft*/Pflasterabsackung* 
 Gully liegt zu hoch*/tief* 
 Ampelanlage defekt 
 Verkehrsschild*/Straßenbenennungsschild*  beschädigt / unleserlich 
 Schutt- und Unratablagerungen 
 Straßenbeleuchtung defekt 
 Totholz in Straßenbäumen 
 Pilzbefall an und auf Bäumen 
 
 
Sonstige Mängel ...................................................................................................... 

................................................................................................................................  

 

Bemerkungen: ......................................................................................................... 

 

 

Festgestellt durch: ................................................................................................... 
 
 

                                    ______________________________ 

                                                    Unterschrift                

 

Anschrift: ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 
Zutreffendes ankreuzen               *Zutreffendes unterstreichen 
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Ansprechpartner im Amt Dänischer Wohld, 24214 Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1 

Tel.: 91-200, Fax: 91-254 - E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de  
Internet: www.amt-daenischer-wohld.de 

     

  Zi. Telefon E-Mail-Adresse 

Amtsdirektor Matthias Meins 1. OG, Zi. 4 91-250 meins@amtdw.landsh.de 

Vorzimmer Amtsdirektor, Amtsblatt 
Monika Dührkop 1. OG, Zi. 3 91-256 duehrkop@amtdw.landsh.de 

Tanja Struve 1. OG, Zi. 3 91-255 struve@amtdw.landsh.de 

Amtsvorsteher Kurt Arndt 2. OG, Zi. 3 91-200 poststelle@amtdw.landsh.de  

Büroleitender Beamter Tomas Bahr 1. OG, Zi. 1 91-251 bahr@amtdw.landsh.de 

Gleichstellungsbeauftragte Anja Fiebelkorn 2. OG, Zi. 3 91-228 fiebelkorn@amtdw.landsh.de 

Fachbereich 1 / Haupt- und Personalamt 

Fachbereichsleiter 
Organisation  

Tomas Bahr 1. OG, Zi. 1  91-251 bahr@amtdw.landsh.de 

Schulverwaltung, Schulverbände, 
Datenschutz 

N. N. 1. OG, Zi. 12 91-260  

Kita-Gebühren, Schiedswesen Ingrid Paasch 1. OG, Zi. 11 91-266 paasch@amtdw.landsh.de 

Kita-Bedarfsplanung, KiTa-Angeleg. 
anderer Gemeinden, Liegenschaften, 
Kostenausgleich, 
Kindertagespflege, Wahlen 

Sabine Jacob-
sen 

1. OG, Zi. 6 91-262 s.jacobsen@amtdw.landsh.de 

Kindergartenangelegenheiten Karin Sell 1. OG, Zi. 7 91-267 sell@amtdw.landsh.de 

Systemkoordination, EDV, Wahlen Tim Rogge 1. OG, Zi. 9 91-264 rogge@amtdw.landsh.de 

Schülerbeförderung, 
Archivgemeinschaft 

Svantje  
Gnutzmann 

1. OG, Zi. 10 91-265 gnutzmann@amtdw.landsh.de  

Personalangelegenheiten Ute Schwauna 1. OG, Zi. 8 91-261 u.schwauna@amtdw.landsh.de 

Veranstaltungen, Zuschusswesen, 
Flaggen, Chroniken, Schreibdienst 

Melanie Kautza 1. OG, Zi. 10 91-268 kautza@amtdw.landsh.de  

Betreute Grundschule, 
Offene Ganztagsschule 

Nele Dreeßen 1. OG, Zi. 11 91-269 dreessen@amtdw.landsh.de 

Archivbetreuung 
Donnerstag (14.00 - 17.00 Uhr) 

Matthias Roese 
Beate Sievers 

UG, Zi. 4 
91-226/ 
01775553642 

info@archivgemeinschaft-
gettorf.landsh.de 

Fachbereich 2 / Finanzabteilung 

Fachbereichsleiter 
Haushalts-, Finanz- und Investitions-
planung, Wirtschaftsförderung, Investi-
tionsvorhaben, 
Konzessionsabgabenrecht 

Dirk Schwauna 2. OG, Zi. 2 91-272 schwauna@amtdw.landsh.de 

Haushaltswesen, Zuschüsse Helga Reinberg 2. OG, Zi. 1 91-270 reinberg@amtdw.landsh.de 

Doppik, Anlagebuchhaltung 
Ines Doose-
Mißfeldt 

2. OG, Zi. 1 91-271 doose@amtdw.landsh.de 

Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 
Rolf Mißfeldt 2. OG, Zi. 6 91-280 missfeldt@amtdw.landsh.de 

Ralf Johannsen 2. OG, Zi. 7 91-279 johannsen@amtdw.landsh.de 

Amtskasse, Darlehensverwaltung, 
Sepa-Angelegenheiten 

Astrid Rusch 2. OG, Zi. 7 91-277 rusch@amtdw.landsh.de  

Gewerbesteuer,  
Miet- und Pachtangelegenheiten 

Marco Drews 2. OG, Zi. 8 91-281 drews@amtdw.landsh.de 

Grund- und Hundesteuer,  
Spendenbescheinigungen 

Eike Kämpfer 2. OG, Zi. 9 91-283 kämpfer@amtdw.landsh.de 

Abwasserbeseitigung,Kleinkläranlagen Maik Rohde 2. OG, Zi. 10 91-282 rohde@amtdw.landsh.de 

 
 
 
 

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
http://www.amt-daenischer/
mailto:meins@amtdw.landsh.de
mailto:duehrkop@amtdw.landsh.de
mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
mailto:bahr@amtdw.landsh.de
mailto:bahr@amtdw.landsh.de
mailto:paasch@amtdw.landsh.de
mailto:s.jacobsen@amtdw.landsh.de
mailto:sell@amtdw.landsh.de
mailto:rogge@amtdw.landsh.de
mailto:gnutzmann@amtdw.landsh.de
mailto:u.schwauna@amtdw.landsh.de
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mailto:dreessen@amtdw.landsh.de
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Fachbereich 3 / Bürgerbüro, Ordnungsamt und Sozialangelegenheiten, Standesamt 

Fachbereichsleiterin 
Feuerwehr, Ordnungsrecht, 
Gefahrenabwehr, Unterbringung 
von Asylbewerbern 

Nina Michaely EG, Zi. 4 91-236 michaely@amtdw.landsh.de  

Standesamt, Gaststättenaufsicht, 
Gewerbeangelegenheiten 

Martin Hackauf EG, Zi. 2 91-231 hackauf@amtdw.landsh.de 

Sozialhilfe, Bildungs- und Teilhabe-
leistungen, Kita-Ermäßigungen, 
Wohnberechtigungsscheine, 
Grundsicherung  

Marc Mahnke EG, Zi. 5 91-238 mahnke@amtdw.landsh.de 

Asylangelegenheiten 
Irmgard 
Schwerdtfeger 

EG, Zi. 5 91-237 schwerdtfeger@amtdw.landsh.de 

Wohngeld, Standesamt Frauke Knaak EG. Zi. 1 91-230 knaak@amtdw.landsh.de 

Bürgerbüro: 
Fundbüro, Melde-/ Pass-/Ausweis- 
wesen, Fischereischeinangelegen-
heiten,                                    VHS 

 
Jana Rösemann 
 
Janine Reincke 

EG, Zi. 3 
 

 
91-232 
 
91-232 

 
roesemann@amtdw.landsh.de 
 
reincke@amtdw.landsh.de 
 

Fachbereich 4 / Bauwesen 

Fachbereichsleiter 
Bauleitplanung, Erschließung, 
überörtliche Planung 

Sönke Jacobsen EG, Zi. 6 91-240 jacobsen@amtdw.landsh.de 

Investitionsmaßnahmen Schul-
bereich, Unterhaltung und  
Bewirtschaftung der Liegenschaften 

Matthias Holst EG, Zi. 9 91-244 holst@amtdw.landsh.de 

Investitionsmaßnahmen,  
Unterhaltung u. Bewirtschaftung 
Straßen, Bauhöfe 

N. N. EG, Zi. 8 91-242  

Natur- und Landschaftsschutz, 
Bauordnungswesen 

Jutta Kiene EG, Zi. 10 91-245 kiene@amtdw.landsh.de 

Unterhaltung u. Bewirtschaftung 
Straßen u. Wege, Bauhöfe,  
Vergabe Hausnummern, Abfallbe-
seitigung, Versicherungswesen 

Babette 
Matthiesen 

EG, Zi. 8 91-243 matthiesen@amtdw.landsh.de 

Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Asylbewerberunterkünfte,  
Koordinierung von Investitionsmaß-
nahmen 

Kenneth Sydow EG, Zi. 7 91-241 sydow@amtdw.landsh.de 

     

  Bürgermeister/in der Gemeinden:  

Gemeinde  Bürgermeister/in    
Tel. 
dienstl.  

Tel. privat 
Vorwahl: 04346  

Felm  Friedrich Suhr      72 29  

Gettorf  Jürgen Baasch  1. OG, Zi. 5  91-258 71 76  

Lindau  Jens Krabbenhöft      60 02 77  

Neudorf-Bornstein  Claus Biehl      87 90  

Neuwittenbek  Wilhelm Radbruch      43 29  

Osdorf  Joachim Iwers     10 21  

Schinkel  Sabine Axmann-Bruckmüller      93 93 56  

Tüttendorf  Wolfgang Kerber     74 96 
  

  Verbandsvorsteher der Schulverbände:  

Schulverband SV-Vorsteher 
Tel. privat 
Vorwahl: 04346 

SV Gettorf und Umgegend Hans-Ulrich Frank 2 96 12 68 

SV Osdorf/Felm/Noer Jens Hansen 44 72 

SV Schinkel/Neuwittenbek Bernd Brandenburg 86 45 
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